
 1162 der Beilagen XXII. GP - Beschluss BR 1 von 1 

 

DER BUNDESRAT HAT BESCHLOSSEN: 

 

 

Gegen den Beschluss des Nationalrates vom 21. Juni 2006 betreffend ein 
Übereinkommen über den Beitritt der Tschechischen Republik, der 
Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der 
Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik 
Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen  Republik  zu dem 
am 19. Juni 1980 in Rom zur Unterzeichnung aufgelegten Übereinkommen 
über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht sowie zu 
dem Ersten und dem Zweiten Protokoll über die Auslegung des 
Übereinkommens durch den Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaften, keinen Einspruch zu erheben. 
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